
1. Änderungssatzung vom 25.06.2020 zur Satzung der Stadt Castrop-Rauxel vom
27.02.2020 über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme der im
Stadtgebiet Castrop-Rauxel bestehenden Tageseinrichtungen für Kinder und für
die lnanspruchnahme der Kindertagespflege (Elternbeitragssatzung)

Der Rat der Stadt Castrop-Rauxel hat in seiner Sitzung am 25.06.2020 auf Grund der §§ 7,
41 Abs. 1 Satz 2 Ziffer f und 77 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
(GO NRW) vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom
11.04.2019 (GV. NRW. S. 202) in Verbindung mit § 90 Abs. 1 des Sozialgesetzbuches
(SGB), Achtes Buch (VIII) in der Fassung der Bekanntmachung vom 11.09.2012 (BGBI. I S.
2022), zuletzt geändert durch Gesetz vom 12.12.2019 ( BGBI. I S. 2652) und § 51 Abs. 1 S.
1 und Abs. 3 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern —
Kinderbildungsgesetz — (KiBiz) vom 13.12.2019 (GV. NRW. S. 877), folgende 1.
Änderungssatzung der Elternbeitragssatzung vom 27.02.2020 beschlossen:"

§1 Art der Beiträge

(1) Für die lnanspruchnahme einer Tageseinrichtung für Kinder im Stadtgebiet Castrop-
Rauxel erhebt die Stadt Castrop-Rauxel als örtlicher Träger der öffentlichen
Jugendhilfeeinen monatlich zu entrichtenden, öffentlich-rechtlichen Beitrag zu dem
öffentlichen Finanzierungsanteil an den Jahresbetriebskosten. Die Höhe des zu
entrichtenden Elternbeitrages ergibt sich aus der Anlage zu dieser Satzung.

(2) Diese Satzung ist gleichermaßen gültig für die lnanspruchnahme des Angebotes der
Förderung des Kindes in Kindertagespflege durch eine geeignete Tagespflegeperson, im
Haushalt der Tagespflegeperson oder im Haushalt der Personensorgeberechtigten oder in
anderen geeigneten Räumen gemäß §§ 22 bis 24 SGB VIII. Die Höhe des zu entrichtenden
Elternbeitrages ergibt sich aus der Anlage zu dieser Satzung.

§2 Beitragspflichtiger Personenkreis

Beitragspflichtig sind die Eltern, mit denen das Kind zusammenlebt. Lebt das Kind
überwiegend mit nur einem Elternteil zusammen, so tritt dieser an die Stelle der Eltern. Wird
bei Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII den Pflegeeltern ein Kinderfteibetrag nach § 32 des
Einkommenssteuergesetzes (EStG) gewährt oder Kindergeld gezahlt, treten die Personen,
die diese Leistung erhalten, an die Stelle der Eltern. Mehrere Beitragspflichtige haften als
Gesamtschuldner.

§3 Beitragszeitraum und Betreuungsart

Beiträge werden für jeden Monat erhoben, für den ein rechtsverbindlicher Betreuungsvertrag
für die im § 1 geregelten Betreuungsformen besteht. Die Beitragspflicht beginnt mit dem 1.
des Monats, in dem der Betreuungsplatz dem Kind zur Verfügung steht. Die Beitragspflicht
wird durch Schließungszeiten der Kindertageseinrichtung oder Ausfallzeiten der
Tagespflegeperson nicht berührt. Sie besteht unabhängig von der tatsächlichen Nutzung des
Platzes. Der Elternbeitrag wird für die vertraglich vereinbarten Betreuungsstunden erhoben.
Wird ein Kind in einer Kindertageseinrichtung und zusätzlich durch eine Tagespflegeperson
betreut, sind die jeweils vertraglich vereinbarten Betreuungsstunden aufzuaddieren. Der
Elternbeitrag richtet sich dann nach den Gesamtbetreuungsstunden. Beitragszeitraum für die
Betreuung in einer Kindertageseinrichtung ist das Kindergartenjahr (01.08. — 31.07).



§ 4 Ermittlung der Beitragshöhe

(1) Bei der Aufnahme und danach auf Verlangen haben die Beitragspflichtigen schriftlich
anzugeben und nachzuweisen, welche Einkommensgruppe gemäß der Anlage zu dieser
Satzung ihren Elternbeiträgen zugrunde zu legen ist. Ohne Angabe zur Einkommenshöhe
oder ohne Vorlage der geforderten Einkommensnachweise ist der höchste Elternbeitrag zu
zahlen.

(2) Die Beitragspflichtigen sind während des gesamten Betreuungszeitraumes verpflichtet,
Änderungen in den wirtschaftlichen oder persönlichen Verhältnissen, die für die Bemessung
des Elternbeitrages maßgeblich sind, unverzüglich mitzuteilen. Die Stadt Castrop-Rauxel ist
- ungeachtet dieser Verpflichtung - berechtigt, die persönlichen und wirtschaftlichen
Verhältnisse der Pflichtigen regelmäßig zu überprüfen.

§ 5 Einkommen

(1) Einkommen im Sinne dieser Satzung ist die Summe der positiven Einkünfte der Eltern
und des betreuten Kindes im Sinne des § 2 Abs. 1 und 2 des EStG und vergleichbare
Einkünfte, die im Ausland erzielt werden. Ein Ausgleich mit Verlusten aus anderen
Einkunftsarten und mit Verlusten des zusammen veranlagten Ehegatten ist nicht zulässig.
Dem Einkommen im Sinne des Satz 1 sind steuerfreie Einkünfte, Unterhaltsleistungen sowie
die zur Deckung des Lebensunterhaltes bestimmten öffentlichen Leistungen für die Eltern
und das Kind, für das der Elternbeitrag gezahlt wird, hinzuzurechnen. Das Kindergeld und
das Erziehungsgeld nach dem Bundeserziehungsgeldgesetz sind nicht hinzuzurechnen.
Analog § 10 Absatz 2 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) bleibt das Elterngeld
bis zu einer Höhe von 300,- EUR monatlich je Kind, für das Elterngeld gezahlt wird,
anrechnungsfrei. Bezieht ein Elternteil Einkünfte aus einem Beschäftigungsverhältnis oder
auf Grund der Ausübung eines Mandats und steht ihm auf Grund dessen für den Fall des
Ausscheidens eine lebenslängliche Versorgung oder an deren Stelle eine Abfindung zu oder
ist er in der gesetzlichen Rentenversicherung nachzuversichern, dann ist dem nach diesem
Absatz ermittelten Einkommen ein Betrag von 10 v. H. der Einkünfte aus diesem
Beschäftigungsverhältnis oder auf Grund der Ausübung eines Mandats hinzuzurechnen. Für
das dritte und jedes weitere Kind sind die nach § 32 Abs. 6 EStG zu gewährenden
Freibeträge von dem nach diesem Absatz ermittelten Einkommen abzuziehen.

(2) Maßgebend für die Bemessung der Beitragshöhe ist das Jahreseinkommen. lm Rahmen
der erstmaligen Ermittlung des Jahreseinkommens oder im Rahmen einer zu
aktualisierenden Berechnung aufgrund von Änderungen in den persönlichen oder
wirtschaftlichen Verhältnissen sind die prognostizierten Einkünfte für das gesamte laufende
Jahr zu berücksichtigen, wenn davon auszugehen ist, dass die Einkommenssituation
voraussichtlich auf Dauer besteht. Eine Neufestsetzung des Elternbeitrages erfolgt jeweils zu
Beginn des Monats, der auf den Eintritt der tatsächlichen Veränderung folgt. Bei Überprüfung
einer bereits erfolgten oder bei einer erstmaligen rückwirkenden Beitragsfestsetzung wird
das tatsächliche Einkommen im Jahr der Beitragspflicht zu Grunde gelegt. Ergibt sich in
diesem Fall eine andere Beitragshöhe, ist diese ab dem 01.01. des maßgeblichen
Kalenderjahres festzusetzen.



§ 6 Beitragsermäßigung/Beitragsfreiheit

(1) Besuchen mehr als ein Kind einer Familie oder von Personen, die nach § 2 an die Ste Ile
der Eltern treten, gleichzeitig eine Tageseinrichtung für Kinder oder nutzen ein Angebot im
Rahmen der Offene Ganztagsschule oder der Kindertagespflege, so entfallen die Beiträge
für das zweite und jedes weitere Kind. Ergeben sich ohne die Beitragsbefreiung nach Satz 1
unterschiedlich hohe Beiträge, so ist der höchste Beitrag zu zahlen.
Wird ein Kind auf Grund der Regelungen des § 50 Absatz 1 KiBiz beitragsbefreit, so werden
auch die Geschwisterkinder, die in demselben Zeitraum eine Tageseinrichtung für Kinder,
ein Angebot im Rahmen der Offene Ganztagsschule oder der Kindertagespflege nutzen,
beitragsfrei gestellt.

(2) Werden Kinder aus erheblichen gesundheitlichen Gründen nach § 35 Abs. 3 Schulgesetz
NRW für ein Jahr zurückgestellt, so beträgt die Elternbeitragsfreiheit nach Absatz 1 Satz 3
ausnahmsweise drei Jahre.

(3) Im Fall des § 2 Satz 3 (Pflegeeltern im Rahmen des § 33 SGB VIII) ist ein Elternbeitrag
zu zahlen, der sich nach der Anlage zu dieser Satzung für die zweite Einkommensgruppe
ergibt, es sei denn, das nachgewiesene Einkommen ist der ersten Einkommensgruppe
„Nullgruppe" zuzuordnen.

(4) Auf Antrag sollen die Elternbeiträge vom örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe
ganz oder teilweise erlassen werden, wenn die Belastungen den Eltern und dem Kind nicht
zuzumuten ist (§ 90 Absatz 3 SGB VIH).

(5) Bezieht ein Beitragspflichtiger Leistungen nach dem SGB II, SGB XII (3. Oder 4. Kapitel),
Wohngeld, Kindergeldzuschlag nach dem Bundeskindergeldgesetz oder
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG), so wird von lhm für die Zeit dieses
Leistungsbezuges kein Elternbeitrag gefordert.

§ 7 Form der Festsetzung; Auskunfts- und Anzeigepflichten

(1) Die Elternbeiträge werden von der Stadt Castrop-Rauxel durch Festsetzungsbescheid
erhoben. Zu diesem Zweck teilt der Träger der Einrichtung / die Tagespflegeperson der Stadt
Castrop-Rauxel die Namen, Anschriften, Geburtsdaten sowie die Aufnahme- und
Abmeldedaten der Kinder sowie die entsprechenden Angaben zu deren Eltern oder
Erziehungsberechtigten unverzüglich mit, jedoch spätestens bis zum 01.03. eines Jahres.

(2) Die Elternbeitragspflichtigen sind verpflichtet, binnen vier Wochen nach Zugang der
Aufforderung zur Abgabe der schriftlichen Erklärung über ihr Einkommen diese nebst den
erforderlichen Nachweisen bei dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe
einzureichen.

(3) Beiträge, die auf Grund falscher oder unvollständiger Angaben zu wenig gezahlt oder zu
gering festgesetzt werden, sind zu ersetzen.



§ 8 Fälligkeit, Vollstreckung

(1) Die Elternbeiträge werden jeweils zum 15. Tag des betreffenden Monats fällig.

(2) Für Zwangsmaßnahmen nach dieser Satzung gilt das Verwaltungsvollstreckungsgesetz
des Landes Nordrhein-Westfalen,

§ 9 Bußgeldvorschriften

Ordnungswidrig im Sinne des § 20 Abs. 2 b des Kommunalabgabengesetzes für das Land
Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) handelt, wer nach dieser Satzung beitragspflichtig ist, aber
entgegen § 4 dieser Satzung vorsätzlich oder leichtfertig unrichtige oder unvollständige
Angaben gemacht hat. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 5000,- €
geahndet werden.

§ 10 In-Kraft-Treten

Diese Anderungssatzung tritt am 01.08.2020 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Elternbeitragssatzung in der Fassung vom 27.02.2020 außer Kraft.

Castrop-,Rauxel, den 07.07.2020

Rajko Kravanja
-Bürgermeister-



An !age zur Elternbeitragssatzung (Tageseinrichtung für Kinder und für die lnanspruchnahme der Kindertagespflege)

Jahres-
einkommen

bis 25 Std.
wöchentlich

(Kind über
2 Jahre)

Beitrag
monatlich

bis 35 Std.
wöchentlich

(Kind über
2 Jahre)

Beitrag
monatlich

bis 45 Std.
wöchentlich

(Kind über
2 Jahre)

Beitrag
monatlich

über 45 Std.
wöchentlich

(Kind über
2 Jahre)

Beitrag
monatlich

bis 25 Std.
wöchentlich

(Kind unter
2 Jahre)

Beitrag
monatlich

bis 35 Std.
wöchentlich

(Kind unter
2 Jahre)

Beitrag
monatlich

bis 45 Std.
wöchentlich

(Kind unter
2 Jahre)

Beitrag
monatlich

über 45 Std.
wöchentlich

(Kind unter
2 Jahre)

Beitrag
monatlich

El bis 20.000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

El bis 25.000 € 27,00 € 32,00 € 43,00 € 49,00 € 65,00 € 78,00 € 104,00 € 125,00 €

2 bis 30.000 € 34,00 € 40,00 € 54,00 € 61,00 € 75,00 € 89,00 € 119,00 € 141,00 €

D bis 35.000 € 46,00 € 55,00 € 74,00 € 81,00 € 95,00 € 114,00 € 152,00 € 179,00 €

13 bis 40.000 € 60,00 € 71,00 € 95,00 € 102,00 € 117,00 € 140,00 € 187,00 € 218,00 €

El bis 45.000 € 69,00 € 82,00 € 110,00 € 120,00 € 135,00 € 161,00 € 215,00 € 250,00 €

[3 bis 50.000 € 78,00 € 93,00 € 124,00 € 136,00 € 152,00 € 182,00 € 243,00 € 284,00 €

El bis 60.000 € 95,00 € 114,00 € 152,00 € 170,00 € 178,00 € 213,00 € 284,00 € 334,00 €

El bis 70.000 € 121,00 € 145,00 € 194,00 € 212,00 € 212,00 € 254,00 € 339,00 € 394,00 €

D bis 80.000 € 143,00 € 171,00 € 228,00 € 254,00 € 242,00 € 290,00 € 387,00 € 452,00 €

D bis 90.000 € 169,00 € 202,00 € 270,00 € 304,00 € 276,00 € 331,00 € 442,00 € 520,00 €

D bis 100.000 € 199,00 € 238,00 € 318,00 € 362,00 € 315,00 € 377,00 € 503,00 € 594,00 €

El bis 125.000 € 233,00 € 279,00 € 372,00 € 430,00 € 357,00 € 428,00 € 571,00 € 678,00 €

D über 125.000 € 271,00 € 325,00 € 434,00 € 504,00 € 404,00 €
-

484,00 € 646,00 € 770,00 €



Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung kann
gegen Satzungen nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr
geltend gemacht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet

oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den
Mange! ergibt.

Castr9p-Rauxel, den 07.07.2020

C

Rajko Kravanja
-Bürgermeister-


